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32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1988 §27 Abs1 Z1 lita;

EStG 1988 §27 Abs1 Z1 litb;

EStG 1988 §93 Abs2 Z1 lita;

EStG 1988 §93 Abs2 Z1 litb;

KStG 1988 §8 Abs2;

Rechtssatz

Verdeckte Ausschüttungen sind alle außerhalb der gesellschaftsrechtlichen Gewinnverteilung gelegenen Zuwendungen

einer Körperschaft an Anteilsinhaber, die das Einkommen der Körperschaft vermindern und ihre Wurzel in der

Anteilsinhaberschaft haben (Hinweis E 30. Mai 2001, 99/13/0024). O@ene wie verdeckte Gewinnausschüttungen setzen

deAnitionsgemäß eine Vorteilszuwendung einer Körperschaft an eine Person mit Gesellschafterstellung voraus, ein

bloßer "Machthaber" (etwa ein an der Gesellschaft nicht beteiligter Geschäftsführer) kann nicht Empfänger von

Gewinnausschüttungen sein (Hinweis E 7. Juli 2004, 99/13/0215, 0216, mwN). Die Zuwendung eines Vorteiles an einen

Anteilsinhaber kann auch darin gelegen sein, dass eine dem Anteilsinhaber nahe stehende Person begünstigt wird.

Eine verdeckte Ausschüttung ist daher auch dann anzunehmen, wenn Dritte auf Grund ihres Naheverhältnisses zum

Anteilsinhaber eine in der Anteilsinhaberschaft wurzelnde Zuwendung erhalten (Hinweis 24. November 1999,

96/13/0115).

European Case Law Identifier (ECLI)

ECLI:AT:VWGH:2005:2002130022.X02

Im RIS seit

23.01.2006

Zuletzt aktualisiert am

25.06.2013

Quelle: Verwaltungsgerichtshof VwGH, http://www.vwgh.gv.at

file:///
https://www.jusline.at/entscheidung/51396
https://www.jusline.at/entscheidung/38986
https://www.jusline.at/entscheidung/56956
http://www.vwgh.gv.at


 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///

	RS Vwgh 2005/12/14 2002/13/0022
	JUSLINE Entscheidung


